
5179 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Finanzausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 23. Mai 1996 betreffend ein 
Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Norwegen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung d~r Steuerumgehung 
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

Die bestehenden steuervertraglichen Beziehungen zwischen Österreich 
und Norwegen zur Verme i dung der Doppelbesteuerung auf dem Gebi ete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen entsprechen nicht mehr den 
Anforderungen des modernen Steuervertragsrechts und bedürfen daher einer 
Neuregelung. 

Durch dieses nelle Abkommen so 11 vor all em di e auf Grund der 
Überschneidung der nationalen Steuerrechte von Österreich und Nor\'Iegen 
bewi rkte Doppel besteuerung auf dem Gebi ete der Steuern vom Ei nkommen 
sowie eine den internationalen Steuervertragsgrundsätzen widersprechende 
Vermögensbesteuerung in einer den Anforderungen des modernen 
Wirtschaftslebens und der geänderten internationalen Steuervertragspraxis 
entsprechenden Weise vermieden werden. 

Dem Nat i ona 1 rat erschi en bei der Genehmigung des Abschl usses des 
vorliegenden Staatsvertrages die Erlassung von besonderen Bundesgesetzen 
im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes in 
die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der gegenständl i che Staatsvertrag ist gesetzändernd . Er hat ni cht 
pol it ischen Charakter und enthält weder verfassungsändernde noch 
verfassungsergänzende Bestimmungen. Da auch Angelegenheiten des 
selbständigen Wirkungsbereiches der länder geregelt werden, ist eine 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B-VG 
erforderlich. 

Dar Finanzausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 24. Juni 1996 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, dem gegenständlichen Beschluß des 
Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B-VG die 
verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Karl WÖLLERT 
Berichterstatter 

Wien, 1996 06 24 

Anna Elisabeth HASELBACH 
Vorsitzende 

5179/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




